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Mecklenburg-Vorpommern 

  

1. Immatrikulations- 
 voraussetzungen 
 
 

§ 17 LHG M-V1 Immatrikulation und Exmatrikulation 
(1) Die Studierenden werden durch die Immatrikulation für einen bestimmten 
Studiengang in die Hochschule aufgenommen. Bieten mehrere Hochschulen 
einen gemeinsamen Studiengang an, so werden die Studierenden an einer 
Hochschule ihrer Wähl immatrikuliert; im Übrigen regeln die Hochschulen die 
Durchführung hochschulübergreifender Studiengänge durch Vereinbarung. 
(2) Jede Deutsche und jeder Deutsche im Sinne des Artikels 116 des 
Grundgesetzes ist zu dem von ihm gewählten Hochschulstudium berechtigt, 
wenn sie oder er die für das Studium erforderliche Qualifikation nachweist und 
keine Immatrikulationshindernisse oder Gründe, aus denen die Immatrikulation 
versagt werden kann, vorliegen. Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der 
Europäischen Union sind Deutschen gleichgestellt, wenn sie die für den 
jeweiligen Studiengang erforderlichen Sprachkenntnisse nachweisen. Dasselbe 
gilt für andere Personen, die aufgrund von Rechtsvorschriften Deutschen 
gleichgestellt sind. 
(3) Andere Ausländerinnen und Ausländer können unter den Voraussetzungen 
des Absatzes 2 und bei Vorliegen der gemäß § 18 verlangten besonderen 
Nachweise immatrikuliert werden, wenn sie die erforderlichen Sprachkenntnisse 
nachweisen. 
(4) Die Hochschulen können vorsehen, dass die Einschreibung in einem nicht 
zulassungsbeschränkten konsekutiven Masterstudiengang auf eine bestimmte 
Zeit befristet erfolgen kann, wenn der erforderliche Bachelorabschluss noch 
nicht vorliegt, die bisher erbrachten Studienleistungen aber erwarten lassen, 
dass der Abschluss innerhalb der Frist erlangt wird. Voraussetzungen und 
Dauer dieser befristeten Einschreibung sind im Einzelnen durch Satzung 
festzulegen. 
(5) Die Immatrikulation ist außer im Falle der nicht nachgewiesenen 
Voraussetzungen nach den Absätzen 2 und 3 sowie nach § 18 zu versagen, 
wenn die Studienbewerberin oder der Studienbewerber 
1.  in einem zulassungsbeschränkten Studiengang nicht zugelassen ist, 
2.  in dem gewählten oder einem verwandten Studiengang an einer 

Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes eine nach der 
Prüfungsordnung erforderliche Prüfung endgültig nicht bestanden oder 
einen nach der Prüfungsordnung erforderlichen Leistungsnachweis 
endgültig nicht erbracht hat, 

3.  die Zahlung von Gebühren und Beiträgen einschließlich der Beiträge zum 
Studierendenwerk nicht nachweist. 

(6) Die Immatrikulation kann versagt werden, wenn die Studienbewerberin oder 
der Studienbewerber 
1.  an einer Krankheit im Sinne des § 34 Absatz 1 des 

Infektionsschutzgesetzes leidet oder bei Verdacht einer solchen Krankheit 
ein gefordertes amtsärztliches Zeugnis nicht beibringt, 

2.  eine Freiheitsstrafe verbüßt, 
3.  nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches unter Betreuung 

steht oder 
4.  die für die Immatrikulation geltenden Verfahrensvorschriften nicht 

eingehalten hat. 
(7) Die Immatrikulation eines Studierenden ist zu beenden, wenn 
1.  er dies beantragt, 
2.  die Immatrikulation durch Zwang, arglistige Täuschung oder Bestechung 

herbeigeführt wurde, 
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3.  er bei der Rückmeldung trotz Mahnung und Fristsetzung die Zahlung 
fälliger Gebühren und Beiträge an die Hochschule oder an das zuständige 
Studierendenwerk nicht nachweist oder vorgesehene Bescheinigungen 
nicht vorlegt, 

4.  er in seinem Studiengang eine nach der Prüfungsordnung erforderliche 
Prüfung endgültig nicht bestanden, eine nach der Prüfungsordnung 
erforderliche Prüfungsleistung endgültig nicht erbracht hat oder einen 
erforderlichen Leistungsnachweis endgültig nicht erbracht hat, eine gemäß 
§ 39 Absatz 3 nach der Studienordnung erforderliche Voraussetzung nach 
Fristsetzung endgültig nicht nachgewiesen ist oder nach Fristsetzung 
gemäß § 38 Absatz 10 eine Studienberatung nicht in Anspruch genommen 
hat. 

(8) Die Immatrikulation endet in Bachelorstudiengängen mit Ablauf des 
Semesters, in dem die Studierenden das Abschlusszeugnis erhalten haben oder 
in dem es an die von den Studierenden angegebene letzte Anschrift übersandt 
wird. Im Übrigen endet die Immatrikulation, wenn die Studierenden das 
Abschlusszeugnis erhalten haben; sie endet, wenn das Abschlusszeugnis 
übersandt wird, spätestens einen Monat nach Absendung an die von den 
Studierenden angegebene letzte Anschrift. 
(9) Die Immatrikulation soll beendet werden, wenn 
1.  ein Studierender, ohne beurlaubt zu sein, sich zum Weiterstudium nicht 

fristgemäß zurückmeldet oder 
2.  nach der Immatrikulation Tatsachen bekannt werden und noch 

fortbestehen, die zur Versagung der Immatrikulation führen müssen oder 
die zur Versagung der Immatrikulation führen können. 

(10) Exmatrikuliert werden können Studierende, die Einrichtungen der 
Hochschule zu strafbaren Handlungen nutzen oder gegenüber Mitgliedern und 
Angehörigen der Hochschule strafbare Handlungen begehen. Studierende 
können auch exmatrikuliert werden, wenn sie mehrfach oder schwerwiegend 
gegen die Grundsätze wissenschaftlicher Redlichkeit nach § 51 Absatz 2 Satz 1 
bis 3 verstoßen. 
(11) Die Immatrikulation, die Exmatrikulation und weitere Einzelheiten des 
Verfahrens werden in der Immatrikulationsordnung geregelt, die von der 
Hochschule als Satzung zu erlassen ist. 
 
§ 18 LHG M-V Hochschulzugang 
(1) Der Nachweis nach § 17 Absatz 2 wird für den Zugang zu einem Studium, 
das zu einem ersten berufsqualifizierenden Abschluss führt, durch den 
erfolgreichen Abschluss einer auf das Studium vorbereitenden Bildung erbracht. 
Grundsätzlich wird die für ein Studium an einer Universität oder einer 
Kunsthochschule erforderliche Qualifikation durch den Erwerb der allgemeinen 
Hochschulreife, die für ein Studium an einer Fachhochschule erforderliche 
Qualifikation durch den Erwerb der Fachhochschulreife oder der allgemeinen 
Hochschulreife nachgewiesen. Berufstätige ohne 
Hochschulzugangsberechtigung erhalten die erforderliche Qualifikation für ein 
Studium an einer Hochschule durch das Ablegen der Meisterprüfung. Satz 3 gilt 
entsprechend für gleichgestellte berufliche Fortbildungsprüfungen sowie für 
Fachschulprüfungen. Der Nachweis eines erfolgreich absolvierten Studienjahres 
von beruflich qualifizierten Studierenden an einer Hochschule im 
Geltungsbereich des Grundgesetzes wird als Qualifikation für ein Weiterstudium 
in dem gleichen oder in einem verwandten Studiengang an einer Hochschule 
des Landes anerkannt. Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
kann im Einzelnen durch Rechtsverordnung regeln, welche Abschlüsse den 
Zugang zu Universitäts- und Fachhochschulstudiengängen eröffnen; dabei 
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können auch andere Vorbildungen oder berufliche Fortbildungen als 
gleichwertig anerkannt werden. 
(2) Vor dem Studium können nach Maßgabe der Prüfungsordnung 
berufspraktische Tätigkeiten von höchstens drei Monaten vorgesehen werden. 
Längere berufspraktische Tätigkeiten oder eine abgeschlossene 
Berufsausbildung vor dem Studium dürfen nur in besonders begründeten Fällen 
vorgesehen werden. 
(3) Für künstlerische Studiengänge kann zusätzlich zum Reifezeugnis oder an 
dessen Stelle das Bestehen einer Prüfung der Hochschule zum Nachweis der 
erforderlichen künstlerischen Eignung verlangt werden. Für Sportstudiengänge 
können ein entsprechender Eignungsnachweis und eine sportärztliche 
Bescheinigung über die volle Sporttauglichkeit verlangt werden. Das Nähere 
regeln die Prüfungsordnungen. 
(4) Die erforderliche Qualifikation für den Zugang zu einem Masterstudiengang 
wird durch einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss oder einen 
gleichwertigen Abschluss an einer Berufsakademie nachgewiesen. Der Zugang 
zu nicht zulassungsbeschränkten Masterstudiengängen darf nur dann versagt 
werden, wenn ein erfolgreicher Abschluss nicht zu erwarten ist. Das Nähere 
regeln die Prüfungsordnungen. Dabei darf nicht ausschließlich auf die 
Abschlussnote abgestellt werden. Die Hochschule kann regeln, dass das 
Studium bereits vor dem Erwerb der Zugangsvoraussetzungen nach Satz 1 
aufgenommen wird, wenn die Zugangsvoraussetzungen spätestens innerhalb 
eines Jahres nach Aufnahme des Studiums nachgewiesen werden. 
 
§ 19 LHG M-V Zugangsprüfungen und Erweiterungsprüfungen 
(1) Bewerberinnen und Bewerber erhalten durch das Bestehen einer 
Hochschulzugangsprüfung eine fachgebundene 
Hochschulzugangsberechtigung. Die Hochschulzugangsprüfung dient der 
Feststellung, ob die Person aufgrund der Motivation und Persönlichkeit sowie 
des allgemeinen und fachlichen Wissens für das angestrebte Studium geeignet 
ist. 
(2) Zur Zugangsprüfung wird zugelassen, wer eine mindestens zweijährige 
Berufsausbildung und eine mindestens dreijährige berufliche Tätigkeit 
nachweist. Ausbildung und Tätigkeit sollen in einem Berufsfeld erfolgt sein, 
welches einen Sachzusammenhang zum angestrebten Studiengang aufweist. 
Ein Sachzusammenhang ist gegeben, wenn die Berufsausbildung und die 
berufliche Tätigkeit jeweils hinreichende inhaltliche Zusammenhänge mit dem 
angestrebten Studiengang aufweisen, insbesondere Kenntnisse und 
Fähigkeiten vermitteln, die für dieses Studium förderlich sind. Abweichend von 
Satz 1 genügt eine zweijährige berufliche Tätigkeit in einem zum angestrebten 
Studiengang fachlich verwandten Bereich bei Personen, die ein 
Aufstiegsstipendium des Bundes erhalten. Zeiten der Kindererziehung und 
Zeiten der Pflege von Familienangehörigen können auf die berufliche Tätigkeit 
bis zu einem Jahr angerechnet werden. 
(3) Die Hochschulen regeln die Einzelheiten der Hochschulzugangsprüfung 
durch Satzung. Dabei sind insbesondere die schriftlichen und mündlichen 
Prüfungsanteile der Zugangsprüfung zu regeln. 
(4) Bei Vorliegen der Voraussetzungen gemäß Absatz 2 kann die 
Zugangsprüfung in nicht zulassungsbeschränkten Studiengängen durch ein 
Probestudium von mindestens einem Jahr, längstens zwei Jahren, ersetzt 
werden. Die Immatrikulation erfolgt befristet. Das Probestudium ist erfolgreich 
absolviert, wenn die nach der Studien- und Prüfungsordnung vorgesehenen 
Studien- und Prüfungsleistungen nachgewiesen wurden. Die Hochschule 
entscheidet über die endgültige Immatrikulation. Vor Aufnahme des 
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Probestudiums findet ein Beratungsgespräch an der Hochschule statt. Das 
Nähere regelt die Hochschule durch Satzung. 
(5) Das Bestehen einer Erweiterungsprüfung berechtigt Bewerberinnen und 
Bewerber mit fachgebundener Hochschulzugangsberechtigung zur Fortsetzung 
des Studiums in einem nicht verwandten Studiengang. Zur Erweiterungsprüfung 
wird zugelassen, wer mindestens die Hälfte des Studiums in einem Studiengang 
oder eine Zwischenprüfung in einem Studiengang erfolgreich absolviert hat. 
Absatz 3 gilt entsprechend. 
 
§ 20 LHG M-V Einstufungsprüfung, sonstige Leistungsnachweise 
(1) In Studiengängen, die einen ersten berufsqualifizierenden Abschluss 
vermitteln, kann Bewerberinnen und Bewerbern, die für den entsprechenden 
Studiengang bisher an keiner Hochschule für ein Vollzeitstudium immatrikuliert 
waren, von der Hochschule aufgrund einer Einstufung der Zugang zum Studium 
in einem höheren als dem ersten Semester ermöglicht werden. 
(2) Voraussetzungen für die Einstufung in ein höheres als das erste 
Fachsemester sind: 
1.  die Qualifikation für das gewählte Studium nach §§ 18 und 19, 
2.  eine einschlägige Berufsausbildung oder Berufstätigkeit von mindestens 

drei Jahren. 
(3) Die Einzelheiten der Einstufung werden durch die Hochschule in einer 
Einstufungsprüfungsordnung geregelt. Die Einstufung in ein höheres 
Fachsemester kann unter Anrechnung von Kenntnissen und Fähigkeiten, die 
außerhalb des Hochschulwesens erworben wurden, 
1.  auf der Grundlage einer Einstufungsprüfung erfolgen, in der die Hochschule 

die individuellen Kenntnisse der Bewerberinnen oder der Bewerber prüft 
oder 

2.  durch die Hochschule aufgrund von Unterlagen der Bewerberinnen oder 
der Bewerber erfolgen, mit denen nachgewiesen wird, dass die außerhalb 
des Hochschulwesens erbrachten Leistungen gegenüber den Anteilen des 
Studiums, die ersetzt werden sollen, nach Inhalt und Niveau gleichwertig 
sind oder 

3.  bei homogenen Bewerbergruppen auch pauschal erfolgen, wenn Teile des 
Studienprogramms der Hochschule an eine nichthochschulische 
Einrichtung ausgelagert wurden und dort im Rahmen eines 
Kooperationsabkommens mit der Hochschule durchgeführt worden sind. 

In den Fällen der Nummern 1 bis 3 können die außerhalb des Hochschulwesens 
erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten höchstens bis zu 50 Prozent eines 
Hochschulstudiums ersetzen. Die Kriterien für die Anrechnung sind im Rahmen 
der Akkreditierung zu überprüfen. 
(4) Die Einstufungsprüfungsordnungen sind im Einvernehmen mit dem jeweils 
zuständigen Fachministerium zu erlassen, soweit sie Studiengänge betreffen, 
die mit einer staatlichen Prüfung abgeschlossen werden. 
(5) Im Übrigen sind außerhalb des Hochschulwesens erworbene Kenntnisse 
und Fähigkeiten auf ein Hochschulstudium anzurechnen, wenn sie nach Inhalt 
und Niveau dem Teil des Studiums gleichwertig sind, der ersetzt werden soll. 
Insgesamt dürfen nicht mehr als 50 Prozent des Studiums ersetzt werden. Die 
Hochschulen regeln in der jeweiligen Prüfungsordnung die Kriterien, nach 
welchen Kenntnisse und Fähigkeiten, die außerhalb der Hochschule erworben 
wurden, gleichwertig sind und ob und inwieweit diese berücksichtigt werden 
können. 
 
§ 22 LHG M-V Gasthörerinnen und Gasthörer 
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(1) Sofern ausreichende Kapazitäten vorhanden sind, können zu 
Lehrveranstaltungen Gasthörerinnen und Gasthörer zugelassen werden, auch 
wenn sie einen Schulabschluss nach § 18 nicht nachweisen können. 
(2) Gasthörerinnen und Gasthörern sowie Schülerinnen und Schülern, die nach 
einer einvernehmlichen Entscheidung von Schule und Hochschule besondere 
Begabungen aufweisen, kann im Einzelfall genehmigt werden, an 
Lehrveranstaltungen teilzunehmen sowie Studien- und Prüfungsleistungen zu 
erbringen und entsprechende Leistungspunkte zu erwerben, die bei einem 
späteren Studium anerkannt werden. Das Nähere regeln die Hochschulen durch 
Satzung. 
 
§ 23 LHG M-V Studienkollegs 
(1) Das Studienkolleg hat die Aufgabe, Studienbewerberinnen und 
Studienbewerbern mit ausländischen Vorbildungsnachweisen, die keinen 
unmittelbaren Hochschulzugang eröffnen, die Eignung zur Aufnahme eines 
Studiums, insbesondere hinreichende Kenntnisse der deutschen Sprache, zu 
vermitteln. Der Besuch des Studienkollegs dauert in der Regel zwei Semester 
und wird mit einer Prüfung abgeschlossen. Die Prüfung kann auch ohne den 
vorherigen Besuch des Studienkollegs abgelegt werden. 
(2) Das Studienkolleg ist organisatorisch Teil einer Hochschule. Das Ministerium 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur regelt durch Rechtsverordnung das Nähere 
zur Errichtung und Schließung sowie zur Ausgestaltung der Studienkollegs und 
der Prüfungen, insbesondere 
1.  das Verfahren zur Zulassung zum Studienkolleg und der Auswahl bei einer 

die Aufnahmekapazität übersteigenden Bewerberzahl, 
2.  die Festlegung der Lehrinhalte, 
3.  die Zulassung zur Prüfung, Prüfungsanforderungen und das 

Prüfungsverfahren unter Berücksichtigung von § 38 Absatz 4. 
(3) Die Kollegiaten werden für die Dauer der Ausbildung am Studienkolleg an 
der Hochschule immatrikuliert. Sie gehören keinem Fachbereich an. § 17 gilt 
entsprechend. 
 
Artikel 5 HochschulzulassungsStV2 Aufgaben im Zentralen 
Vergabeverfahren 
(1) Im Zentralen Vergabeverfahren hat die Stiftung die Aufgabe 
1.  Studienplätze für das erste Fachsemester an Hochschulen in 

Auswahlverfahren in den Quoten nach Artikel 9 Absatz 1 Satz 1 Nummern 
1, 2 und 4 sowie Artikel 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und, soweit die 
Stiftung zuständig ist, nach Artikel 9 Absatz 1 Satz 2 zu vergeben, 

2.  die Hochschulen bei der Durchführung der Auswahlverfahren nach Artikel 
10 Absatz 1 Satz 1 Nummern 2 und 3 und, soweit die Hochschulen 
zuständig sind, nach Artikel 9 Absatz 1 Satz 2 zu unterstützen, 

3.  für einheitliche Maßstäbe zur Festsetzung von Zulassungszahlen zu 
sorgen. 

(2) Die Vergabe der Studienplätze erfolgt für Deutsche sowie für ausländische 
Staatsangehörige und Staatenlose, die Deutschen gleichgestellt sind. 
Deutschen gleichgestellt sind Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaats 
der Europäischen Union sowie sonstige ausländische Staatsangehörige und 
Staatenlose, die eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung besitzen. 
Verpflichtungen zur Gleichstellung weiterer Personen mit Deutschen auf Grund 
zwischenstaatlicher Vereinbarungen sind zu berücksichtigen. 
 
Artikel 9 HochschulzulassungsStV Vorabquoten 
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(1) In einem Auswahlverfahren sind bis zu 20 Prozent der zur Verfügung 
stehenden Studienplätze vorzubehalten für: 
1.  Bewerberinnen und Bewerber, für die die Ablehnung des 

Zulassungsantrages eine außergewöhnliche Härte bedeuten würde, 
2.  Bewerberinnen und Bewerber, die sich auf Grund entsprechender 

Vorschriften verpflichtet haben, ihren Beruf in Bereichen besonderen 
öffentlichen Bedarfs auszuüben 

3.  ausländische Staatsangehörige und Staatenlose, soweit sie nicht 
Deutschen gleichgestellt sind, 

4.  Bewerberinnen und Bewerber, die bereits ein Studium in einem anderen 
Studiengang abgeschlossen haben (Bewerberinnen und Bewerber für ein 
Zweitstudium). 

Ferner kann nach Maßgabe des Landesrechts im Rahmen der Kapazität nach 
Satz 1 eine Quote für in der beruflichen Bildung Qualifizierte, die über keine 
sonstige Studienberechtigung verfügen, vorgesehen werden; wird die Quote 
nicht gebildet, erfolgt eine Beteiligung am Verfahren nach Artikel 10. 
(2) Die Quoten nach Absatz 1 werden für die Studienplätze je Studienort 
gebildet; je gebildeter Quote ist mindestens ein Studienplatz zur Verfügung zu 
stellen. Daneben kann bestimmt werden, dass der Anteil der Studienplätze für 
die Bewerbergruppen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und Satz 2 an der 
Gesamtzahl der Studienplätze je Bewerbergruppe nicht größer sein darf als der 
Anteil der jeweiligen Bewerbergruppe an der Bewerbergesamtzahl. Nicht in 
Anspruch genommene Studienplätze aus den Quoten nach Absatz 1 werden 
nach Artikel 10 Absatz 1 vergeben. 
(3) Eine außergewöhnliche Härte liegt vor, wenn besondere, vor allem soziale 
und familiäre Gründe in der Person der Bewerberin oder des Bewerbers die 
sofortige Aufnahme des Studiums zwingend erfordern. 
(4) Bewerberinnen und Bewerber nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 werden nach 
den Prüfungsergebnissen des Erststudiums und nach den für die Bewerbung für 
ein weiteres Studium maßgeblichen Gründen ausgewählt. 
(5) Bewerberinnen und Bewerber nach Absatz 1 Satz 2 werden nach Maßgabe 
des Landesrechts nach dem Grad der Eignung für den gewählten Studiengang 
und die sich typischerweise anschließenden Berufstätigkeiten ausgewählt. 
(6) Wer den Quoten nach Absatz 1 Satz 1 Nummern 2 bis 4 und Satz 2 
unterfällt, kann nicht im Verfahren nach Artikel 10 zugelassen werden; Absatz 1 
Satz 2 Halbsatz 2 bleibt unberührt. 
(7) Besteht in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummern 1, 2 und 4 sowie Satz 
2 Ranggleichheit, wird vorrangig ausgewählt, wer dem Personenkreis nach 
Artikel 8 Absatz 3 Satz 1 angehört; im Falle des Absatzes 1 Satz 2 können 
durch Rechtsverordnung nach Artikel 12 weitere Kriterien vorgesehen werden. 
Besteht danach noch Ranggleichheit, entscheidet das Los. 
 
Artikel 10 HochschulzulassungsStV Hauptquoten 
(1) Im Auswahlverfahren werden die nach Abzug der Studienplätze nach Artikel 
8 Absatz 3 Satz 2 und Artikel 9 verbleibenden Studienplätze an jeder 
Hochschule nach folgenden Grundsätzen vergeben: 
1.  zu 30 Prozent durch die Stiftung nach dem Ergebnis der 

Hochschulzugangsberechtigung, 
2.  zu 10 Prozent durch die Hochschulen nach dem Ergebnis eines 

Auswahlverfahrens nach Absatz 2, 
3.  im Übrigen von den Hochschulen nach dem Ergebnis eines 

Auswahlverfahrens nach Absatz 3. 
Die Länder tragen dafür Sorge, dass die Abiturdurchschnittsnoten innerhalb 
eines Landes und im Verhältnis der Länder untereinander hinsichtlich der 
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jeweiligen Anforderungen und Bewertungen annähernd vergleichbar sind. 
Solange deren annähernde Vergleichbarkeit im Verhältnis der Länder 
untereinander nicht gewährleistet ist, erfolgt ein entsprechender Ausgleich bei 
der Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber auf Basis von 
Prozentrangverfahren und unter Bildung von Landesquoten. Die Quote eines 
Landes bemisst sich zu einem Drittel nach seinem Anteil an der Gesamtzahl der 
Bewerberinnen und Bewerber für die nach Artikel 7 einbezogenen Studiengänge 
(Bewerberanteil) und zu zwei Dritteln nach seinem Anteil an der Gesamtzahl der 
Achtzehn- bis unter Einundzwanzigjährigen (Bevölkerungsanteil); für die Länder 
Berlin, Bremen und Hamburg werden die sich danach ergebenden Quoten um 
dreißig Prozent erhöht. Bei der Berechnung des Bewerberanteils werden nur 
Personen berücksichtigt, die eine Hochschulzugangsberechtigung besitzen, die 
von allen Ländern gegenseitig anerkannt ist. 
(2) In der Quote nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 vergibt die jeweilige 
Hochschule die Studienplätze nach Maßgabe des Landesrechts insbesondere 
1.  nach dem Ergebnis eines fachspezifischen Studieneignungstests, 
2.  nach dem Ergebnis eines Gesprächs oder anderer mündlicher Verfahren, 

die von der Hochschule mit den Bewerberinnen und Bewerbern 
durchgeführt werden, um Aufschluss über deren Eignung für das gewählte 
Studium und den angestrebten Beruf zu erhalten, 

3.  nach der Art einer abgeschlossenen Berufsausbildung oder Berufstätigkeit 
in einem anerkannten Ausbildungsberuf, die über die fachspezifische 
Eignung Auskunft gibt, 

4.  nach besonderen Vorbildungen, praktischen Tätigkeiten, außerschulischen 
Leistungen oder außerschulischen Qualifikationen, die über die 
fachspezifische Eignung Auskunft geben. 

Das Ergebnis der Hochschulzugangsberechtigung und deren Einzelnoten 
werden nicht berücksichtigt. Durch Landesrecht kann der Kriterienkatalog nach 
Satz 1 eingeschränkt werden. 
(3) In der Quote nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 vergibt die jeweilige 
Hochschule die Studienplätze nach Maßgabe des jeweiligen Landesrechts 
insbesondere 
1.  nach folgenden Kriterien der Hochschulzugangsberechtigung: 

a.  Ergebnis der Hochschulzugangsberechtigung für das gewählte 
Studium (Note und Punkte), 

b.  gewichtete Einzelnoten der Hochschulzugangsberechtigung, die über 
die fachspezifische Eignung Auskunft geben; 

2.  nach folgenden Kriterien außerhalb der Hochschulzugangsberechtigung: 
a.  Ergebnis eines fachspezifischen Studieneignungstests, 
b.  Ergebnis eines Gesprächs oder anderer mündlicher Verfahren, die von 

der Hochschule mit den Bewerberinnen und Bewerbern durchgeführt 
werden, um Aufschluss über deren Eignung für das gewählte Studium 
und den angestrebten Beruf zu erhalten, 

c.  Art einer abgeschlossenen Berufsausbildung oder Berufstätigkeit in 
einem anerkannten Ausbildungsberuf, die über die fachspezifische 
Eignung Auskunft gibt, 

d.  besondere Vorbildungen, praktische Tätigkeiten, außerschulische 
Leistungen oder außerschulische Qualifikationen, die über die 
fachspezifische Eignung Auskunft geben. 

In die Auswahlentscheidung ist neben dem Ergebnis der 
Hochschulzugangsberechtigung nach Satz 1 Nummer 1 mindestens ein 
schulnotenunabhängiges Kriterium einzubeziehen; im Studiengang Medizin ist 
zusätzlich mindestens ein weiteres schulnotenunabhängiges Kriterium zu 
berücksichtigen. Mindestens ein schulnotenunabhängiges Kriterium ist erheblich 
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zu gewichten. In die Auswahlentscheidung fließt mindestens ein 
fachspezifischer Studieneignungstest nach Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a ein. 
(4) Das jeweilige Landesrecht kann in den Quoten nach Absatz 1 Satz 1 
Nummern 2 und 3 Unterquoten zulassen oder festsetzen. Im Umfang von bis zu 
15 Prozent der Quote nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 kann das Landesrecht 
abweichend von Absatz 3 Sätze 2 bis 4 zulassen oder festsetzen, dass in einer 
Unterquote nach Satz 1 ein Kriterium oder mehrere Kriterien ausschließlich 
nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 oder ausschließlich nach Absatz 3 Satz 1 
Nummer 2 verwendet werden. 
(5) Die Kriterien nach den Absätzen 2 und 3 sind jeweils in standardisierter, 
strukturierter und qualitätsgesicherter Weise transparent anzuwenden. Sie 
müssen in ihrer Gesamtheit eine hinreichende Vorhersagekraft für den 
Studienerfolg und die sich typischerweise anschließenden Berufstätigkeiten 
gewährleisten. Wird ein Kriterium als einziges Kriterium verwendet, muss es 
eine hinreichende Vorhersagekraft für den Studienerfolg und die sich 
typischerweise anschließenden beruflichen Tätigkeiten haben. 
(6) Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Auswahlverfahren nach 
den Absätzen 2 und 3 kann nach Maßgabe des jeweiligen Landesrechts 
begrenzt werden; eine Vorauswahl nach dem Grad der Ortspräferenz darf nur 
für einen hinreichend beschränkten Anteil der nach den Absätzen 2 und 3 zu 
vergebenden Studienplätze und nur zur Durchführung aufwändiger 
individualisierter Auswahlverfahren erfolgen. 
(7) Besteht in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 Ranggleichheit, wird 
vorrangig ausgewählt, wer dem Personenkreis nach Artikel 8 Absatz 3 Satz 1 
angehört. Besteht danach noch Ranggleichheit, entscheidet das Los. In den 
Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummern 2 und 3 erfolgt eine Regelung durch 
das jeweilige Landesrecht. 
(8) Bei der Entscheidung über die Studienplatzvergabe ist zunächst die Quote 
nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, dann die Quote nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 
2 und danach die Quote nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 abzuarbeiten. Durch 
Rechtsverordnung nach Artikel 12 kann für die Quoten nach Absatz 1 Nummern 
2 und 3 eine abweichende Reihenfolge festgelegt werden. Bewerberinnen und 
Bewerber, die in einer der Quoten ein Zulassungsangebot angenommen haben 
oder eine Zulassung erhalten haben, werden von der Teilnahme an weiteren 
Verfahren in den übrigen Quoten ausgeschlossen. 
(9) Nicht in Anspruch genommene Studienplätze aus den Quoten nach Absatz 1 
werden anteilig in den übrigen Quoten des Absatzes 1 vergeben. 
 
§ 4 HZG M-V3 Auswahlverfahren 
(1) In Studiengängen, die in das Zentrale Vergabeverfahren einbezogen sind 
(Artikel 7 des Staatsvertrages), werden die nach Abzug der Studienplätze nach 
Artikel 8 Absatz 3 Satz 2 (bevorzugte Zulassung nach Dienst) und nach Artikel 9 
des Staatsvertrages (Vorabquoten) verbleibenden Studienplätze nach folgenden 
Grundsätzen in den Hauptquoten vergeben: 
1.  zu 30 von Hundert durch die Stiftung nach dem Ergebnis der 

Hochschulzugangsberechtigung nach Artikel 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
des Staatsvertrages (Abiturbestenquote), 

2.  zu 10 von Hundert durch die Hochschule nach dem Ergebnis eines 
Auswahlverfahrens nach Artikel 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des 
Staatsvertrages (zusätzliche Eignungsquote), 

3.  im Übrigen nach dem Ergebnis eines von der Hochschule 
durchzuführenden Auswahlverfahrens nach Artikel 10 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 3 des Staatsvertrages. 
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(2) Ist in einem nicht in das Zentrale Vergabeverfahren einbezogenen 
Studiengang an einer oder an mehreren Hochschulen des Landes eine 
Zulassungszahl festgesetzt worden, wird die Studienplatzvergabe nach 
Berücksichtigung des Nachteilsausgleiches nach § 2 in Verbindung mit Artikel 8 
Absatz 3 Sätze 2 bis 4 des Staatsvertrages und nach Abzug der Vorabquoten in 
Höhe von bis zu 20 von Hundert nach Artikel 9 des Staatsvertrages durch die 
einzelne Hochschule 
1.  zu 30 von Hundert nach dem Ergebnis der Hochschulzugangsberechtigung 

nach Artikel 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Staatsvertrages 
(Abiturbestenquote), 

2.  zu 10 von Hundert nach dem Ergebnis eines Auswahlverfahrens nach 
Artikel 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Staatsvertrages (zusätzliche 
Eignungsquote), 

3.  im Übrigen nach dem Ergebnis eines von der Hochschule 
durchzuführenden Auswahlverfahrens nach Artikel 10 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 3 des Staatsvertrages vorgenommen. Wer den Quoten nach 
Artikel 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 4 des Staatsvertrages unterfällt, 
kann nicht in einem Verfahren nach Satz 1 Nummer 1, 2 und 3 zugelassen 
werden. 

(3) Innerhalb der zusätzlichen Eignungsquote nach Absatz 1 Nummer 2 und 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 vergibt die Hochschule die Studienplätze 
unabhängig von schulischen Leistungen anhand folgender Eignungskriterien: 
1.  nach dem Ergebnis eines fachspezifischen Studieneignungstests, 
2.  nach dem Ergebnis eines Gespräches oder anderer mündlicher Verfahren, 

die von der Hochschule mit den Bewerberinnen und Bewerbern 
durchgeführt werden, um Aufschluss über deren Eignung für das gewählte 
Studium oder den angestrebten Beruf zu erhalten, 

3.  nach der Art oder Qualität einer abgeschlossenen Berufsausbildung oder 
Berufstätigkeit in einem anerkannten Ausbildungsberuf, die über die 
fachspezifische Eignung Auskunft gibt, 

4.  nach besonderen Vorbildungen, praktischen Tätigkeiten, außerschulischen 
Leistungen oder außerschulischen Qualifikationen, die über die 
fachspezifische Eignung Auskunft geben. 

Der Auswahlentscheidung ist mindestens eines der aufgeführten 
Eignungskriterien zu Grunde zu legen. 
(4) Die Auswahlentscheidung der Hochschule im Rahmen des Verfahrens nach 
Absatz 1 Nummer 3 und Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 ist zu treffen 
1.  nach folgenden Kriterien der Hochschulzugangsberechtigung: 

a)  nach dem Ergebnis der Hochschulzugangsberechtigung für das 
gewählte Studium (Note und Punkte), 

b)  nach gewichteten Einzelnoten der Hochschulzugangsberechtigung 
oder nach den in der Oberstufe belegten Fächern, die über die 
fachspezifische Eignung Auskunft geben; 

2.  nach folgenden Kriterien außerhalb der Hochschulzugangsberechtigung: 
a)  Ergebnis eines fachspezifischen Studieneignungstests, 
b)  Ergebnis eines Gesprächs oder anderer mündlicher Verfahren, die von 

der Hochschule mit den Bewerberinnen und Bewerbern durchgeführt 
werden, um Aufschluss über deren Eignung für das gewählte Studium 
und den angestrebten Beruf zu erhalten, 

c)  Art oder Qualität einer abgeschlossenen Berufsausbildung oder 
Berufstätigkeit in einem anerkannten Ausbildungsberuf, die über die 
fachspezifische Eignung Auskunft gibt, 
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d)  besondere Vorbildungen, praktische Tätigkeiten, außerschulische 
Leistungen oder außerschulische Qualifikationen, die über die 
fachspezifische Eignung Auskunft geben. 

In die Auswahlentscheidung ist neben dem Ergebnis der 
Hochschulzugangsberechtigung mindestens ein schulnotenunabhängiges 
Kriterium nach Satz 1 Nummer 2 einzubeziehen; im Studiengang Medizin ist 
zusätzlich mindestens ein weiteres schulnotenunabhängiges Kriterium zu 
berücksichtigen. Mindestens ein schulnotenunabhängiges Kriterium ist erheblich 
zu gewichten. In die Auswahlentscheidung nach Absatz 1 Nummer 3 fließt 
mindestens ein fachspezifischer Studieneignungstest ein. Bei der Gestaltung 
des Auswahlverfahrens nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 ist den besonderen 
Anforderungen der Lehramtsstudiengänge angemessen Rechnung zu tragen. 
(5) In den Auswahlverfahren nach den Absätzen 3 und 4 können die 
Hochschulen in Höhe von bis zu 85 von Hundert Unterquoten bilden. In diesen 
Unterquoten können unter Berücksichtigung der Maßgaben der Absätze 3 und 4 
sowohl unterschiedliche Kombinationen als auch unterschiedliche 
Gewichtungen der Kriterien vorgesehen werden. In einem Umfang von bis zu 15 
von Hundert der im Auswahlverfahren nach Absatz 4 zu vergebenden 
Studienplätze können in der Unterquote abweichend von den Maßgaben des 
Absatzes 4 Sätze 2 bis 4 ausschließlich ein Kriterium oder mehrere Kriterien 
nach Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 verwendet werden. 
(6) Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Auswahlverfahren nach 
den Absätzen 3 und 4 kann begrenzt werden. In diesem Fall entscheidet die 
Hochschule über die Teilnahme nach einem der in Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 
und Nummer 2 Buchstaben a, c und d genannten Maßstäbe oder nach dem 
Grad der Ortspräferenz. Eine Vorauswahl nach dem Grad der Ortspräferenz 
darf nur für einen hinreichend beschränkten Anteil der nach den Absätzen 3 und 
4 zu vergebenden Studienplätze und nur zur Durchführung aufwändiger 
individualisierter Auswahlverfahren erfolgen. 
(7) Besteht in den Auswahlverfahren nach den Absätzen 3 und 4 
Ranggleichheit, wird vorrangig derjenige ausgewählt, der minderjährige Kinder 
erzieht. Im Übrigen entscheidet bei Ranggleichheit das Los. Die Hochschule 
regelt die Einzelheiten des Verfahrens nach den Absätzen 3 und 4, 
insbesondere die Entscheidung über die Auswahlkriterien und die Beteiligung 
am Auswahlverfahren, durch Satzung. 
(8) In Studiengängen, die den erfolgreichen Abschluss eines bestimmten 
anderen Studiums voraussetzen, sind mit maßgeblicher Bedeutung die durch 
die Abschlussprüfung dieses Hochschulstudiums nachgewiesenen Leistungen 
der Auswahlentscheidung zu Grunde zu legen. Die Hochschulen können in 
diesen Studiengängen nach Maßgabe einer Satzung weitere Kriterien 
heranziehen und abweichend von Satz 1 bestimmen, dass auf der Grundlage 
der bisherigen Leistungen des vorangehenden Studiengangs eine bedingte 
Zulassung erfolgt. 
(9) Die Hochschulen können die Auswahl im Rahmen der Vorabquote nach 
Artikel 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des Staatsvertrages bei in das Zentrale 
Vergabeverfahren einbezogenen sowie bei Auswahlverfahren für nicht in das 
Zentrale Vergabeverfahren einbezogenen Studiengängen abweichend von den 
Regelungen nach Absatz 4 durch Satzung treffen. 
(10) In Studiengängen, die nicht in das Zentrale Vergabeverfahren einbezogen 
sind und deren Studienangebot in besonderer Weise auf ausländische 
Bewerberinnen und Bewerber ausgerichtet ist, kann von der Bildung einer 
Vorabquote nach Artikel 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des Staatsvertrages 
abgesehen werden. 
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(11) Vorabquoten dürfen in einem Umfang von insgesamt bis zu 20 von Hundert 
festgelegt werden. Durch Rechtsverordnung nach § 7 Absatz 3 Nummer 3 kann 
innerhalb dieses Umfangs darüber hinaus eine Quote für in der beruflichen 
Bildung Qualifizierte, die über keine sonstige Studienberechtigung verfügen, 
vorgesehen werden. In örtlich zulassungsbeschränkten Studiengängen können 
die Hochschulen nach Maßgabe einer Satzung ferner innerhalb des in Satz 1 
festgelegten Umfangs zusätzlich zu den in Artikel 9 des Staatsvertrages 
genannten Vorabquoten von den für ein erstes Fachsemester festgesetzten 
Zulassungszahlen bis zu 3 vom Hundert der zur Verfügung stehenden 
Studienplätze für Bewerberinnen und Bewerber vorab abziehen, die dem 
Bundeskader eines Spitzenfachverbandes des Deutschen Olympischen 
Sportbundes für eine vom Olympiastützpunkt Mecklenburg-Vorpommern (OSP) 
betreute Sportart angehören (Spitzensportlerinnen und Spitzensportler) und aus 
diesem Grund an Mecklenburg-Vorpommern als Studienort gebunden sind. Die 
Eigenschaft als Spitzensportlerin oder Spitzensportler sowie die Zugehörigkeit 
zum Bundeskader einer Schwerpunktsportart des OSP ist durch eine 
Bescheinigung des OSP nachzuweisen. 
(12) Die Universität Rostock richtet in Lehramtsstudiengängen vorab eine 
Sonderquote zu Gunsten von Bewerberinnen und Bewerbern ein, die an der 
Hochschule für Musik und Theater zuvor eine Eignungsprüfung für das Fach 
Musik oder Theater (Darstellendes Spiel) bestanden haben. Die Sonderquote 
wird auf den Umfang der Vorabquoten nach Absatz 11 nicht angerechnet. Die 
Entscheidung über die Höhe der Sonderquote trifft die Universität nach 
pflichtgemäßem Ermessen im Benehmen mit der Hochschule für Musik und 
Theater. Die näheren Einzelheiten regelt die Universität Rostock durch Satzung. 
(13) In Auswahlverfahren nach § 4 Absatz 2 sind bei der Beurteilung der 
Eignung von Bewerberinnen und Bewerbern mit einer festgestellten 
Behinderung die Nachteile aufgrund der Behinderung zu berücksichtigen. 
Behinderungsbedingte Verlängerungen von Schul- und Ausbildungszeiten 
dürfen nicht zu Ungunsten der Bewerberin oder des Bewerbers gewertet 
werden. In den Satzungen der Hochschulen über die Hochschulzulassung sind 
Regelungen über einen Nachteilsausgleich für Bewerberinnen und Bewerber mit 
Behinderungen aufzunehmen. 
 

2. Studiengangs-
einrichtung, 
Ordnungen, 
Akkreditierung 

 
 
 

§ 28 LHG M-V4 Studienziel, Studiengänge 

(1) Lehre und Studium sollen Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln, die in 
einem beruflichen Tätigkeitsfeld zur selbstständigen Wahrung, Mehrung, 
Anwendung und Weitergabe von Wissen und wissenschaftlichen oder 
künstlerischen Methoden sowie zu verantwortlichem Handeln in einem 
freiheitlichen, demokratischen und sozialen Rechtsstaat befähigen. Durch Lehre 
und Studium soll auch die Fähigkeit zu lebensbegleitender 
eigenverantwortlicher Weiterbildung entwickelt und gefördert werden. Dabei 
sollen die besonderen Belange von Menschen mit Behinderungen berücksichtigt 
werden. 
(2) Studiengänge führen zu einem berufsqualifizierenden Abschluss. Als 
berufsqualifizierend gilt auch der Abschluss eines Studienganges, durch den die 
fachliche Eignung für einen beruflichen Vorbereitungsdienst oder eine berufliche 
Einführung vermittelt wird. Soweit das jeweilige Studienziel eine 
berufspraktische Tätigkeit erfordert, ist sie mit den übrigen Teilen des Studiums 
inhaltlich und zeitlich abzustimmen und in den Studiengang einzuordnen. 
(3) Die Hochschulen können im Zusammenwirken mit ausländischen 
Partnerhochschulen internationale Studiengänge entwickeln, bei denen 
bestimmte Studienabschnitte oder Prüfungen an den ausländischen 
Hochschulen zu erbringen sind. Die Hochschulen stellen das Einvernehmen mit 
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dem zuständigen Ministerium her, soweit Studiengänge betroffen sind, deren 
Inhalte zu einem nicht unwesentlichen Teil auch Gegenstand staatlicher 
Ausbildungs- und Prüfungsordnungen sind. 
(4) Die Einrichtung, Änderung und Aufhebung von Studiengängen erfolgt durch 
die Hochschule. Entsprechende Vorhaben sind rechtzeitig dem Ministerium für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur anzuzeigen. Dabei legen die Hochschulen dar, 
dass die Einrichtung und Änderung im Rahmen der zur Verfügung stehenden 
Stellen und Mittel gesichert ist. Die Hochschulen stellen das Einvernehmen mit 
dem zuständigen Ministerium her, soweit Studiengänge betroffen sind, deren 
Inhalte zu einem nicht unwesentlichen Teil auch Gegenstand staatlicher 
Ausbildungs- und Prüfungsordnungen sind. Voraussetzung für die 
Einschreibung von Studierenden in einen neuen Studiengang ist die gemäß § 
13 Absatz 5 veröffentlichte Prüfungsordnung. Das Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur kann die Einrichtung, Änderung und Aufhebung von 
Studiengängen untersagen, wenn sie den Festlegungen nach § 15 Absatz 1, 2 
und 4 widerspricht. 
(5) Neu einzurichtende Studiengänge sind zu modularisieren und mit einem 
Leistungspunktesystem zu versehen, welches das europäische Kredit-Transfer-
System (ECTS) berücksichtigt. Für Studiengänge, die zu einem Bachelor- 
(Bakkalaureus-) oder Master-(Magister-)Abschluss führen, soll eine 
Akkreditierung gemäß Studienakkreditierungsstaatsvertrag erfolgen. 
Rechtsverordnungen nach Artikel 4 Absatz 1 bis 5 des 
Studienakkreditierungsstaatsvertrages erlässt das Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur. 
 
§ 29 LHG M-V Regelstudienzeit 
(1) Für jeden Studiengang ist die Zeit festzulegen, in der in der Regel das 
Studium mit einer berufsqualifizierenden Prüfung (§ 36) abgeschlossen werden 
kann. Für die Gestaltung der Studiengänge, die Sicherstellung des 
Lehrangebots, die Gestaltung der Prüfungsverfahren, die Ermittlung und 
Feststellung der Ausbildungskapazitäten sowie die Landeshochschulplanung ist 
die Regelstudienzeit maßgebend. Sie beinhaltet die Prüfungszeiten, im Ausland 
zu erbringende Studienabschnitte und, sofern der Studiengang sie aufweist, 
eingeordnete Praxisphasen. 
(2) Die Regelstudienzeit beträgt bei Studiengängen, die abgeschlossen werden 
mit einem 
1.  Bachelorgrad mindestens drei und höchstens vier Jahre und 
2.  Mastergrad mindestens ein und höchstens zwei Jahre. 
In konsekutiven Studiengängen, die zu einem Bachelorgrad und einem darauf 
aufbauenden Mastergrad führen, beträgt die Gesamtregelstudienzeit höchstens 
fünf Jahre, in künstlerischen Kernfächern der Hochschule für Musik und Theater 
Rostock höchstens sechs Jahre. 
(3) Die Regelstudienzeit bis zu einem ersten berufsqualifizierenden Abschluss 
beträgt 
1.  an Universitäten in Diplom- und Magisterstudiengängen viereinhalb Jahre, 
2.  an der Hochschule für Musik und Theater in Diplomstudiengängen in der 

Regel viereinhalb Jahre und 
3.  an Fachhochschulen in Diplomstudiengängen höchstens vier Jahre. 
(4) Längere, als die in diesem Gesetz genannten Regelstudienzeiten, dürfen nur 
in besonders begründeten Fällen festgesetzt werden; dies gilt auch für 
Studiengänge, die in besonderen Studienformen durchgeführt werden. 
(5) Die Hochschule hat durch entsprechende Gestaltung der Studien- und 
Prüfungsordnungen und die Sicherstellung des entsprechenden Lehrangebotes 
dafür Sorge zu tragen, dass die Regelstudienzeit bei ordnungsgemäßem 
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Studienverlauf und regulären Studienbedingungen von den Studierenden 
eingehalten werden kann. 
(6) Die Prüfungsordnungen regeln, ob und in welchem Umfang besondere 
Studienzeiten wie Sprachsemester oder im In- oder Ausland absolvierte Praktika 
und Zeiten der aktiven Mitarbeit in Hochschulgremien nicht auf die 
Regelstudienzeit angerechnet werden. Bei Studiengängen, in denen ein 
obligatorischer Auslandsstudienaufenthalt nicht vorgesehen ist (§ 38 Absatz 9), 
wird zumindest ein im Ausland verbrachtes Semester nicht auf die 
Regelstudienzeit angerechnet. 
(7) In geeigneten Studiengängen sollen die Hochschulen das Lehrangebot so 
organisieren, dass das Studium auch als Teilzeitstudium absolviert werden 
kann. In diesen Fällen kann eine von den Absätzen 2 oder 3 abweichende 
Regelstudienzeit festgelegt werden. Das Nähere, insbesondere zur 
höchstmöglichen Verlängerung der Regelstudienzeit, regelt die Hochschule 
durch Satzung. 
(8) Die Hochschulen können in den Prüfungsordnungen vorsehen, dass 
besonders begabte Studierende anstelle der vorgesehenen Prüfungsleistungen 
andere Prüfungsleistungen erbringen, wenn gewährleistet ist, dass damit 
mindestens eine gleichwertige Leistung erbracht wird. Die Voraussetzungen für 
die Auswahl der Studierenden regeln die Hochschulen in der Prüfungsordnung. 
 
§ 39 LHG M-V Studienordnungen, Studienplan 
(1) Für jeden Studiengang erlässt die Hochschule eine Studienordnung als 
Satzung. Diese regelt auf der Grundlage der Prüfungsordnung Inhalt und 
Aufbau des Studiums einschließlich eingeordneter berufspraktischer Tätigkeiten 
(Praxisphasen), obligatorisch vorgesehene Studienaufenthalte an einer 
ausländischen Hochschule sowie die Schwerpunkte, die der Studierende nach 
eigener Wahl bestimmen kann. 
(2) Die Studieninhalte sind unter Berücksichtigung der fachlichen Entwicklung 
und der Anforderungen der beruflichen Praxis auszuwählen. Sie sind so zu 
begrenzen, dass das Studium einschließlich der Abschlussprüfung in der 
Regelstudienzeit abgeschlossen werden kann. Der Aufbau des Studiums 
berücksichtigt didaktische Erfordernisse. Die Studienordnung bezeichnet 
Gegenstand und Art der Lehrveranstaltungen und der Studienleistungen, die für 
den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlich sind. Sie bestimmt deren 
Anteil am zeitlichen Gesamtumfang der Lehrveranstaltungen. Dieser ist so zu 
bemessen, dass den Studierenden Gelegenheit zur selbstständigen 
Vorbereitung und Vertiefung des Stoffes und zur Teilnahme an zusätzlichen 
Lehrveranstaltungen nach eigener Wahl verbleibt. 
(3) Die Studienordnung kann die Voraussetzungen für die Teilnahme an 
einzelnen Lehrveranstaltungen regeln, insbesondere die Teilnahme an 
bestimmten Veranstaltungen vom Nachweis ausreichender Vorkenntnisse oder 
Fertigkeiten abhängig machen. 
(4) Der Fachbereich soll auf der Grundlage der Studien- und Prüfungsordnung 
für jeden Studiengang einen Studienplan als Empfehlung an die Studierenden 
für einen sachgerechten Aufbau des Studiums aufstellen. Der Studienplan 
erläutert den empfohlenen Verlauf, beschreibt Art, Umfang und Reihenfolge von 
Lehrveranstaltungen, Studien- und Prüfungsleistungen. 
(5) Studienordnung und Studienplan sollen zusammen mit der Prüfungsordnung 
aufgestellt werden. Diese treten mit der hochschulöffentlichen Bekanntmachung 
in Kraft. 
 

3. Spielräume 
Lehrveranstal-

§ 28 LHG M-V5 Studienziel, Studiengänge 
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fremdsprachige 
Prüfungen 

 
 
 

(1) Lehre und Studium sollen Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln, die in 
einem beruflichen Tätigkeitsfeld zur selbstständigen Wahrung, Mehrung, 
Anwendung und Weitergabe von Wissen und wissenschaftlichen oder 
künstlerischen Methoden sowie zu verantwortlichem Handeln in einem 
freiheitlichen, demokratischen und sozialen Rechtsstaat befähigen. Durch Lehre 
und Studium soll auch die Fähigkeit zu lebensbegleitender 
eigenverantwortlicher Weiterbildung entwickelt und gefördert werden. Dabei 
sollen die besonderen Belange von Menschen mit Behinderungen berücksichtigt 
werden. 
(2) Studiengänge führen zu einem berufsqualifizierenden Abschluss. Als 
berufsqualifizierend gilt auch der Abschluss eines Studienganges, durch den die 
fachliche Eignung für einen beruflichen Vorbereitungsdienst oder eine berufliche 
Einführung vermittelt wird. Soweit das jeweilige Studienziel eine 
berufspraktische Tätigkeit erfordert, ist sie mit den übrigen Teilen des Studiums 
inhaltlich und zeitlich abzustimmen und in den Studiengang einzuordnen. 
(3) Die Hochschulen können im Zusammenwirken mit ausländischen 
Partnerhochschulen internationale Studiengänge entwickeln, bei denen 
bestimmte Studienabschnitte oder Prüfungen an den ausländischen 
Hochschulen zu erbringen sind. Die Hochschulen stellen das Einvernehmen mit 
dem zuständigen Ministerium her, soweit Studiengänge betroffen sind, deren 
Inhalte zu einem nicht unwesentlichen Teil auch Gegenstand staatlicher 
Ausbildungs- und Prüfungsordnungen sind. 
(4) Die Einrichtung, Änderung und Aufhebung von Studiengängen erfolgt durch 
die Hochschule. Entsprechende Vorhaben sind rechtzeitig dem Ministerium für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur anzuzeigen. Dabei legen die Hochschulen dar, 
dass die Einrichtung und Änderung im Rahmen der zur Verfügung stehenden 
Stellen und Mittel gesichert ist. Die Hochschulen stellen das Einvernehmen mit 
dem zuständigen Ministerium her, soweit Studiengänge betroffen sind, deren 
Inhalte zu einem nicht unwesentlichen Teil auch Gegenstand staatlicher 
Ausbildungs- und Prüfungsordnungen sind. Voraussetzung für die 
Einschreibung von Studierenden in einen neuen Studiengang ist die gemäß § 
13 Absatz 5 veröffentlichte Prüfungsordnung. Das Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur kann die Einrichtung, Änderung und Aufhebung von 
Studiengängen untersagen, wenn sie den Festlegungen nach § 15 Absatz 1, 2 
und 4 widerspricht. 
(5) Neu einzurichtende Studiengänge sind zu modularisieren und mit einem 
Leistungspunktesystem zu versehen, welches das europäische Kredit-Transfer-
System (ECTS) berücksichtigt. Für Studiengänge, die zu einem Bachelor- 
(Bakkalaureus-) oder Master-(Magister-)Abschluss führen, soll eine 
Akkreditierung gemäß Studienakkreditierungsstaatsvertrag erfolgen. 
Rechtsverordnungen nach Artikel 4 Absatz 1 bis 5 des 
Studienakkreditierungsstaatsvertrages erlässt das Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur. 
 
§ 29 LHG M-V Regelstudienzeit 
(1) Für jeden Studiengang ist die Zeit festzulegen, in der in der Regel das 
Studium mit einer berufsqualifizierenden Prüfung (§ 36) abgeschlossen werden 
kann. Für die Gestaltung der Studiengänge, die Sicherstellung des 
Lehrangebots, die Gestaltung der Prüfungsverfahren, die Ermittlung und 
Feststellung der Ausbildungskapazitäten sowie die Landeshochschulplanung ist 
die Regelstudienzeit maßgebend. Sie beinhaltet die Prüfungszeiten, im Ausland 
zu erbringende Studienabschnitte und, sofern der Studiengang sie aufweist, 
eingeordnete Praxisphasen. 
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(2) Die Regelstudienzeit beträgt bei Studiengängen, die abgeschlossen werden 
mit einem 
1.  Bachelorgrad mindestens drei und höchstens vier Jahre und 
2.  Mastergrad mindestens ein und höchstens zwei Jahre. 
In konsekutiven Studiengängen, die zu einem Bachelorgrad und einem darauf 
aufbauenden Mastergrad führen, beträgt die Gesamtregelstudienzeit höchstens 
fünf Jahre, in künstlerischen Kernfächern der Hochschule für Musik und Theater 
Rostock höchstens sechs Jahre. 
(3) Die Regelstudienzeit bis zu einem ersten berufsqualifizierenden Abschluss 
beträgt 
1.  an Universitäten in Diplom- und Magisterstudiengängen viereinhalb Jahre, 
2.  an der Hochschule für Musik und Theater in Diplomstudiengängen in der 

Regel viereinhalb Jahre und 
3.  an Fachhochschulen in Diplomstudiengängen höchstens vier Jahre. 
(4) Längere, als die in diesem Gesetz genannten Regelstudienzeiten, dürfen nur 
in besonders begründeten Fällen festgesetzt werden; dies gilt auch für 
Studiengänge, die in besonderen Studienformen durchgeführt werden. 
(5) Die Hochschule hat durch entsprechende Gestaltung der Studien- und 
Prüfungsordnungen und die Sicherstellung des entsprechenden Lehrangebotes 
dafür Sorge zu tragen, dass die Regelstudienzeit bei ordnungsgemäßem 
Studienverlauf und regulären Studienbedingungen von den Studierenden 
eingehalten werden kann. 
(6) Die Prüfungsordnungen regeln, ob und in welchem Umfang besondere 
Studienzeiten wie Sprachsemester oder im In- oder Ausland absolvierte Praktika 
und Zeiten der aktiven Mitarbeit in Hochschulgremien nicht auf die 
Regelstudienzeit angerechnet werden. Bei Studiengängen, in denen ein 
obligatorischer Auslandsstudienaufenthalt nicht vorgesehen ist (§ 38 Absatz 9), 
wird zumindest ein im Ausland verbrachtes Semester nicht auf die 
Regelstudienzeit angerechnet. 
(7) In geeigneten Studiengängen sollen die Hochschulen das Lehrangebot so 
organisieren, dass das Studium auch als Teilzeitstudium absolviert werden 
kann. In diesen Fällen kann eine von den Absätzen 2 oder 3 abweichende 
Regelstudienzeit festgelegt werden. Das Nähere, insbesondere zur 
höchstmöglichen Verlängerung der Regelstudienzeit, regelt die Hochschule 
durch Satzung. 
(8) Die Hochschulen können in den Prüfungsordnungen vorsehen, dass 
besonders begabte Studierende anstelle der vorgesehenen Prüfungsleistungen 
andere Prüfungsleistungen erbringen, wenn gewährleistet ist, dass damit 
mindestens eine gleichwertige Leistung erbracht wird. Die Voraussetzungen für 
die Auswahl der Studierenden regeln die Hochschulen in der Prüfungsordnung. 
 
§ 30 LHG M-V Lehrangebot 
(1) Die Hochschule stellt das Lehrangebot sicher, das zur Einhaltung der 
Studienordnungen erforderlich ist. Darüber hinaus werden Lehrveranstaltungen 
zur Vermittlung fachübergreifender Grundkompetenzen (studium generale), zur 
Vermittlung von Fremdsprachen sowie zur Vermittlung von Medienkompetenz 
angeboten. Bei der Bereitstellung des Lehrangebotes sollen auch Möglichkeiten 
des Fernstudiums sowie der multimedialen Informations- und 
Kommunikationstechnik genutzt und Maßnahmen zu deren Förderung getroffen 
werden. 
(2) Der Fachbereich überträgt seinen in der Lehre tätigen Angehörigen im 
Rahmen der für ihr Dienstverhältnis geltenden Regelungen bestimmte 
Lehraufgaben, soweit das zur Gewährleistung des in den Studienordnungen 
vorgesehenen Lehrangebots notwendig ist. 
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§ 35 LHG M-V Studienjahr 
(1) Das Studienjahr wird grundsätzlich in Semester eingeteilt. Die Hochschulen 
regeln den Beginn und das Ende der Vorlesungszeit; die Dauer der 
Vorlesungszeit beträgt an Fachhochschulen mindestens 16 und an 
Universitäten mindestens 14 Wochen pro Semester. Die zeitliche Lage der 
Vorlesungszeit muss zeitverlustfreie Wechsel zwischen den Hochschulen im 
Bundesgebiet gewährleisten sowie die Durchführung überregionaler 
Studienplatzvergabeverfahren ermöglichen. 
(2) Die Hochschule ermöglicht die Nutzung ihrer Räume und Einrichtungen 
während des gesamten Studienjahres in dem für die Gewährleistung des 
Studien- und Lehrbetriebes gebotenen Umfang. 
(3) Zur Verkürzung von Studienzeiten können die Hochschulen mit Zustimmung 
des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur das Studienjahr 
abweichend gliedern. 
 
§ 36 LHG M-V Prüfungen 
(1) Das Studium wird durch eine Hochschulprüfung, eine staatliche oder eine 
kirchliche Prüfung abgeschlossen. 
(2) In Studiengängen gemäß § 29 Absatz 2 sollen Prüfungen studienbegleitend 
abgenommen werden. Zum Nachweis von Studien- und Prüfungsleistungen ist 
von den Hochschulen unter Berücksichtigung des europäischen Kredit-Transfer-
Systems (ECTS) ein Leistungspunktesystem zu schaffen, das die Übertragung 
erbrachter Leistungen auf andere Studiengänge derselben oder einer anderen 
Hochschule ermöglicht. 
(3) In Studiengängen gemäß § 29 Absatz 3 mit einer Regelstudienzeit von 
mindestens vier Jahren, die zu einem ersten berufsqualifizierenden Abschluss 
führen, findet spätestens bis zum Ende des vierten Semesters eine 
Zwischenprüfung statt, soweit eine vergleichbare Prüfung nicht bereits in 
anderen Rechtsvorschriften vorgesehen ist; sie besteht aus Fachprüfungen. Die 
Hochschulabschlussprüfungen bestehen aus Fachprüfungen und der 
Abschlussarbeit, gegebenenfalls mit einem Kolloquium. Die Zwischenprüfung ist 
bestanden, wenn sämtliche Fachprüfungen bestanden sind; die 
Abschlussprüfung ist bestanden, wenn deren Fachprüfungen und die 
Abschlussarbeit, gegebenenfalls mit dem Kolloquium, bestanden sind. Der 
Übergang in das Hauptstudium setzt in der Regel die erfolgreiche Ablegung 
einer Zwischenprüfung voraus. Zwischenprüfungen und 
Hochschulabschlussprüfungen können in Abschnitte geteilt werden sowie durch 
studienbegleitende Prüfungsleistungen, die in Verbindung mit einzelnen 
Lehrveranstaltungen erbracht werden, entlastet werden. Prüfungen, die ein 
Fach abschließen, sind bis zum Beginn des Folgesemesters abzulegen. 
(4) Zur Abnahme von Hochschulprüfungen sind das an der Hochschule 
hauptberuflich tätige wissenschaftliche und künstlerische Personal, 
Lehrbeauftragte und in der beruflichen Praxis und Ausbildung erfahrene 
Personen befugt. Hochschulprüfungen sollen nur von Personen abgenommen 
werden, die Lehraufgaben erfüllen. Prüfungsleistungen dürfen nur von Personen 
bewertet werden, die selbst die durch die Prüfung festzustellende oder eine 
gleichwertige Qualifikation besitzen. 
(5) Prüfungsleistungen in Hochschulabschlussprüfungen und in Prüfungen, 
deren Bestehen Voraussetzung für die Fortsetzung des Studiums ist, sind in der 
Regel von mindestens zwei Prüferinnen oder Prüfern oder mindestens einer 
Prüferin und einem Prüfer zu bewerten; mündliche Prüfungen sind von 
mehreren Prüferinnen oder Prüfern oder von einer Prüferin oder einem Prüfer in 
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Gegenwart einer sachkundigen Beisitzerin oder eines sachkundigen Beisitzers 
abzunehmen. 
(6) Den Abschlusszeugnissen und den Urkunden über die Verleihung der 
akademischen Grade fügen die Hochschulen eine englischsprachige 
Übersetzung und eine Übersicht über die Inhalte des absolvierten Studiengangs 
(Diploma-Supplement) bei. 
 
 
§ 38 LHG M-V Prüfungsordnungen 
(1) Prüfungen werden aufgrund von Prüfungsordnungen der Hochschule 
abgelegt, die vom Senat nach Anhörung des zuständigen Organs der 
Studierendenschaft als Satzungen beschlossen und vom Rektor genehmigt 
werden. Die Hochschule erlässt die Prüfungsordnung auf der Grundlage einer 
Rahmenprüfungsordnung der Hochschule. 
(2) Die Rahmenprüfungsordnung muss insbesondere Folgendes regeln: 
1.  die Regelstudienzeit, 
2.  die Arbeitsbelastung bei modularisierten Studiengängen, ansonsten den in 

Semesterwochenstunden ausgedrückten Höchstumfang, 
3.  die Voraussetzungen, Dauer und Lage der in den Studiengang integrierten 

Auslandssemester, Praxissemester oder anderen berufspraktischen 
Studienphasen, 

4.  den Zweck der Prüfung, die fachlichen Anforderungen der Prüfung und die 
Zahl ihrer Wiederholungsmöglichkeiten, 

5.  die Voraussetzungen sowie Art und Zahl von Vorleistungen für die 
Zulassung zur Prüfung, 

6.  die Zahl und Art der Prüfungen sowie Zahl, Art und Umfang ihrer 
Prüfungsleistungen, 

7.  die Bearbeitungszeit für Studien- und Abschlussarbeiten sowie eine im 
Zusammenhang mit der Abschlussarbeit abzulegende mündliche Prüfung, 
soweit eine mündliche Prüfungsleistung nicht bereits zuvor in 
angemessenem Umfang nachgewiesen wurde, 

8.  die positive oder negative Anrechnung von Studienzeiten sowie Studien- 
und Prüfungsleistungen an anderen Hochschulen, 

9.  die Fristen für die Ablegung der Prüfungen und die Termine der ihnen durch 
die Prüfungsordnung zuzuordnenden Prüfungsleistungen 
(Regelprüfungstermine), 

10.  die Fristen für die Meldung zu den Prüfungen, 
11.  die Modalitäten zur Bekanntmachung der Prüfungstermine und zur 

Benachrichtigung der Prüfungsteilnehmenden, 
12.  die Prüfungsorgane, die Form und das Verfahren der Prüfung sowie die 

Folgen von Verstößen gegen Prüfungsvorschriften, 
13.  die Grundsätze für die Bewertung der einzelnen Prüfungsleistungen, die 

Ermittlung des Prüfungsgesamtergebnisses und Bestehensregeln, 
14.  Voraussetzung und Fristen für die Wiederholbarkeit einer nicht 

bestandenen Prüfung, 
15.  Fristen für die Bewertung schriftlicher Prüfungsarbeiten durch die 

Prüfenden, 
16.  den nach bestandener Prüfung zu verleihenden Hochschulgrad. 
Dabei kann die Rahmenprüfungsordnung ihrerseits Rahmenregelungen 
vorsehen, um den Besonderheiten verschiedener Studiengänge Rechnung zu 
tragen. 
(3) Die Prüfungsordnungen sind so zu gestalten, dass die Gleichwertigkeit 
einander entsprechender Hochschulabschlüsse sowie die Möglichkeit des 
Hochschulwechsels gewährleistet wird. Sie können regeln, dass erstmals nicht 
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bestandene Prüfungen als nicht unternommen gelten, wenn sie innerhalb der 
Regelstudienzeit und zu dem in der Prüfungsordnung festgelegten 
Regelprüfungstermin abgelegt werden (Freiversuch). Dabei ist vorzusehen, 
dass im Freiversuch bestandene Prüfungen zur Notenverbesserung erneut 
abgelegt werden können. 
(4) In die Prüfungsordnungen sind Regelungen über den Nachteilsausgleich für 
Studierende aufzunehmen, die aufgrund einer Behinderung an der Ableistung 
einer Prüfung in der in der Prüfungsordnung vorgesehenen Weise gehindert 
sind. Der Nachteilsausgleich kann insbesondere Abweichungen im Hinblick auf 
die Ableistung der Prüfung, die Benutzung von Hilfsmitteln oder -personen 
sowie die Fristen für den Freiversuch nach Absatz 3 vorsehen. Der 
Nachteilsausgleich wird auf Antrag einzelfallbezogen gewährt; er soll sich, 
soweit nicht mit einer Änderung des Krankheits- oder Behinderungsbildes zu 
rechnen ist, auf alle im Verlauf des Studiums abzuleistenden Prüfungen 
erstrecken. 
(5) In den Prüfungsordnungen soll in geeigneten Fächern vorgesehen werden, 
dass Lehrveranstaltungen auch in anderen Sprachen als Deutsch abgehalten 
werden können, Studien- und Prüfungsleistungen auch in anderen Sprachen als 
Deutsch zu erbringen sind oder erbracht werden können. 
(6) Prüfungsanforderungen und Prüfungsverfahren sind so zu gestalten, dass 
die Abschlussprüfung innerhalb der Regelstudienzeit abgelegt werden kann. 
(7) Soweit in Hochschulprüfungsordnungen zu treffende Regelungen für den 
gesamten Bereich einer Hochschule oder für mehrere Bereiche getroffen 
werden können, kann von der Hochschule eine gemeinsame Prüfungsordnung 
erlassen werden. 
(8) Prüfungsordnungen müssen die Inanspruchnahme der gesetzlichen 
Mutterschutzfristen und der Fristen der Elternzeit sowie einer Pflegezeit nach 
Maßgabe des Pflegezeitgesetzes ermöglichen. 
(9) Für einen Studiengang kann ein obligatorischer Studienaufenthalt an einer 
ausländischen Hochschule vorgesehen werden, wenn dies aus fachlichen 
Gründen zweckmäßig erscheint. Der Aufenthalt ist mit den übrigen Teilen des 
Studiums inhaltlich und zeitlich abzustimmen und in den Studiengang 
einzuordnen. Die Lage und die Dauer des Auslandsaufenthaltes sind von der 
Hochschule in der Prüfungsordnung zu bestimmen. 
(10) Überschreiten Studierende die in der Prüfungsordnung festgelegte 
Regelstudienzeit um mehr als vier Semester, ohne sich zu der Prüfung, mit der 
das Hochschulstudium abgeschlossen wird, gemeldet zu haben, so werden sie 
von der Hochschule unter Fristsetzung aufgefordert, an einer besonderen 
Studienberatung teilzunehmen; bei erfolglosem Fristablauf können die 
Studierenden gemäß § 17 exmatrikuliert werden. 
(11) Prüfungen in digitalen Formaten, die ohne die Verpflichtung durchgeführt 
werden, persönlich in einem vorgegebenen Prüfungsraum anwesend sein zu 
müssen, werden unter Verwendung elektronischer 
Kommunikationseinrichtungen mit Videoaufsicht durchgeführt. Die Teilnahme für 
die zu Prüfenden ist freiwillig. Die Hochschulen regeln das Nähere durch 
Satzung, die der Zustimmung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur bedarf. In der Satzung sind insbesondere Regelungen 
1.  zum zulässigen Umfang digital basierter Prüfungen, 
2.  zur Sicherung des Datenschutzes, 
3.  zu technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Sicherheit der 

Verarbeitung personenbezogener Daten, 
4.  zur Sicherstellung der persönlichen Leistungserbringung durch die zu 

Prüfenden und ihrer eindeutigen Authentifizierung, 
5.  zur Verhinderung von Täuschungshandlungen, 
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1 Gesetz über die Hochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Landeshochschulgesetz - LHG M-V) idFd 
Bekanntmachung vom 25. Januar 2011, GVOBl. M-V S. 18; zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Juni 2021, 
GVOBl. M-V S. 1018. 
2 Staatsvertrag über die Hochschulzulassung vom 21. März 2019, BayGVBl. 2019 S. 528, 2020 S. 204. 
3 Gesetz über die Zulassung zum Hochschulstudium in Mecklenburg-Vorpommern (Hochschulzulassungsgesetz - 
HZG M-V) vom 22. Oktober 2019. 

6.  zur Nutzung elektronischer Informations- und Kommunikationssysteme 
sowie 

7.  zum Umgang mit technischen Problemen 
zu treffen. 
 
§ 39 LHG M-V Studienordnungen, Studienplan 
(1) Für jeden Studiengang erlässt die Hochschule eine Studienordnung als 
Satzung. Diese regelt auf der Grundlage der Prüfungsordnung Inhalt und 
Aufbau des Studiums einschließlich eingeordneter berufspraktischer Tätigkeiten 
(Praxisphasen), obligatorisch vorgesehene Studienaufenthalte an einer 
ausländischen Hochschule sowie die Schwerpunkte, die der Studierende nach 
eigener Wahl bestimmen kann. 
(2) Die Studieninhalte sind unter Berücksichtigung der fachlichen Entwicklung 
und der Anforderungen der beruflichen Praxis auszuwählen. Sie sind so zu 
begrenzen, dass das Studium einschließlich der Abschlussprüfung in der 
Regelstudienzeit abgeschlossen werden kann. Der Aufbau des Studiums 
berücksichtigt didaktische Erfordernisse. Die Studienordnung bezeichnet 
Gegenstand und Art der Lehrveranstaltungen und der Studienleistungen, die für 
den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlich sind. Sie bestimmt deren 
Anteil am zeitlichen Gesamtumfang der Lehrveranstaltungen. Dieser ist so zu 
bemessen, dass den Studierenden Gelegenheit zur selbstständigen 
Vorbereitung und Vertiefung des Stoffes und zur Teilnahme an zusätzlichen 
Lehrveranstaltungen nach eigener Wahl verbleibt. 
(3) Die Studienordnung kann die Voraussetzungen für die Teilnahme an 
einzelnen Lehrveranstaltungen regeln, insbesondere die Teilnahme an 
bestimmten Veranstaltungen vom Nachweis ausreichender Vorkenntnisse oder 
Fertigkeiten abhängig machen. 
(4) Der Fachbereich soll auf der Grundlage der Studien- und Prüfungsordnung 
für jeden Studiengang einen Studienplan als Empfehlung an die Studierenden 
für einen sachgerechten Aufbau des Studiums aufstellen. Der Studienplan 
erläutert den empfohlenen Verlauf, beschreibt Art, Umfang und Reihenfolge von 
Lehrveranstaltungen, Studien- und Prüfungsleistungen. 
(5) Studienordnung und Studienplan sollen zusammen mit der Prüfungsordnung 
aufgestellt werden. Diese treten mit der hochschulöffentlichen Bekanntmachung 
in Kraft. 
 

Anmerkungen Zeile 1: 
 Immatrikulationsvoraussetzungen vollständig 
 Regelungen mit besonderem Bezug zu ausländischen 

Studierenden/Studierenden an ausländischen Hochschulen bzw. mit dem 
Fokus Sprache durch (nur hier eingefügte, im Gesetzestext nicht enthaltene) 
Unterstreichungen hervorgehoben 

 Regelungen zu Zulassungs-/Eignungsfeststellungsprüfungen durch (nur hier 
eingefügte, im Gesetzestext nicht enthaltene) doppelte Unterstreichungen 
hervorgehoben  
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4 Gesetz über die Hochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Landeshochschulgesetz - LHG M-V) idFd 
Bekanntmachung vom 25. Januar 2011, GVOBl. M-V S. 18; zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Juni 2021, 
GVOBl. M-V S. 1018. 
5 Gesetz über die Hochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Landeshochschulgesetz - LHG M-V) idFd 
Bekanntmachung vom 25. Januar 2011, GVOBl. M-V S. 18; zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Juni 2021, 
GVOBl. M-V S. 1018. 


